
 

 
 

Verwaltungsvorlage 

Vorlage-Nr.: 2279-2019/DaDi  
(Referenz-Vorlage: 2154-2019/DaDi) 

Aktenzeichen: 429-001 
  
Fachbereich: 530 - Verwaltung 
Beteiligungen: B - Kreisbeigeordnete 

L - Landrat 

230 - Finanz- und Rechnungswesen 

  
Produkt: 1.06.02.05 Sonstige Jugendarbeit 
  
Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit 

 1. Kreisausschuss N Zur abschließenden 

Beschlussfassung 

 2. Ausschuss für Gleichstellung, 

Generationen und Soziales 

Ö Zur Kenntnisnahme 

 2. Schul-, Kultur- und 

Sportausschuss 

Ö Zur Kenntnisnahme 

 2. Haupt- und Finanzausschuss Ö Zur Kenntnisnahme 
 

  
Betreff: Änderung der Förderrichtlinien der Kinder- und Jugendförderung des 

Landkreises Darmstadt-Dieburg 
  

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Neufassung der in der Anlage beigefügten Richtlinie über die Förderung der Jugendarbeit der 

freien Träger im Landkreis Darmstadt-Dieburg wird beschlossen. 

 

Mit der Änderung entstehen keine haushaltsrelevanten Auswirkungen. 
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Begründung: 

 

Der Fachausschuss „Förderung der Familien- und Jugendhilfe, Kreisjugendheim Ernsthofen“ hat 

sich in seiner Sitzung am 15.11.2018 intensiv mit möglichen Änderungen der Richtlinien 

beschäftigt. 

 

Vorgenommene Änderungen wurden, um diese für die Ausschussmitglieder kenntlich zu machen, 

in der Entwurfsvorlage kursiv geschrieben: 

 

Folgende wesentliche inhaltliche Veränderungen/Ergänzungen wurden vorgenommen: 

 

A l l g e m e i n e s  

Ziffer 7 

Die Begrifflichkeiten Antragsformular und Teilnahmeliste werden in Klammer stehend durch das 

Wort unterschrieben ergänzt.  

 

Zur weiteren Bearbeitung eines Antrages müssen sowohl das Antragsformular als auch die 

Teilnahmeliste von dem Antragsteller/der Antragstellerin unterschrieben werden.    

 

Richtlinien über die Gewährung von Zuschüssen 

I.  Grundsätze, Ziffer 6 

Der Satz wird wie folgt ergänzt (im Text unterstrichen) und nach Richtlinien über die 

Gewährung von Zuschüssen, III. Förderungsobjekte verschoben:  

„Aufgrund der ermäßigten Gebühren im Kreisjugendheim Ernsthofen durch 

Zuschüsse des Landkreises für diesen laufenden Betrieb können für Nutzerinnen und 

Nutzer des Hauses aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg keine weiteren Zuschüsse 

hinsichtlich der Übernachtungskosten der Teilnehmenden pro Tag nach diesen 

Richtlinien gewährt werden.“ 

 

Die Erweiterung dient der Klärung und Verdeutlichung der Fördermöglichkeiten bei  

Nutzung des Kreisjugendheims Ernsthofen im Rahmen der unter III. genannten 

Förderobjekte. 

 

IV. Gewährung von Zuschüssen, Ziffer 2c 

Die Liste der zuwendungsfähigen Geräte, die alle 3 Jahre bezuschusst werden, wird um das 

Gerät  Headsets/Mikrofon ergänzt und mit 50 € bezuschusst. 

 

Man reagiert damit auf den veränderten Bedarf und die erweiterte Nachfrage der freien 

Träger des Landkreises Darmstadt-Dieburg. 

 

 Gewährung von Zuschüssen, Ziffer 2e 

 Die Begrifflichkeit Originalbeleg wird in Klammer stehend durch die Worte Beleg mit 

Datum ergänzt. 

 

Zur Bearbeitung eines Antrages müssen die eingereichten Originalbelege mit Datum 

versehen sein. Dies dient der besseren Nachvollziehbarkeit und dem Entscheid über die 

Förderungswürdigkeit des Gesamtantrags. 

 

 

Anlage:  

 

 Entwurf Richtlinie über die Förderung der Jugendarbeit der freien Träger im Landkreis 

Darmstadt-Dieburg 

 Richtlinie über die Förderung der Jugendarbeit der freien Träger im Landkreis Darmstadt-

Dieburg 
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